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1    Rechtsgrundlagen 
    

  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); 
die im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf 
den Anhang zur PlanZV 

    

  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613)  

    

  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. 
S. 221) 
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2    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Letten" der Gemeinde Sauldorf 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden und für Garagen. Für deutlich untergeordnete Bauteile 
dieser Dächer (z.B. Gaupen, Zwerchgiebel) sind andere Dachformen 
zulässig. Untergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht 
mehr als 50% der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkan-
ten der sich gegenüberliegenden Hauswände, einnehmen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  SD  Dachform Satteldach mit folgender Maßgabe: 

− Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen 
(höhenmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu 
Oberkante Teil-First) beschränkt 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  FD  Dachform Flachdach; als Flachdächer gelten Dächer bis zu einer 
Dachneigung von max. 3°. 

Nur bei der Errichtung eines Flachdaches ist ein weiteres Geschoß 
als Terrassengeschoß zulässig. Hauptgebäude mit einem Terrassen-
geschoß sind solche, bei denen die Geschoßfläche des obersten Ge-
schoßes um mind. 33 % kleiner als jedes der darunter liegenden 
freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoße ist; nichtüberdachte Ter-
rassen und Balkone sowie Dachüberstände bis 0,20 m des obersten 
Geschoßes bleiben unberücksichtigt. Für die Dächer der Terrassen-
geschoße gelten die Dachformen entsprechend dieser Vorschrift. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 
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  WD  Dachform Walmdach (auch als Zeltdach oder Krüppelwalmdachzu-
lässig)  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  PD  Dachform Pultdach mit folgender Definition: Mindestens 75 % al-
ler Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes müssen zueinander 
parallel sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten 
Projektion auf die Fläche gemessen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes sowie für Terrassengeschoße und für Widerkehre 
und Zwerchgiebel ab 6,00 m Breite (Außenkante Außenwand) so-
wie für geneigte Dächer von Garagen. Die Dachneigung von Wider-
kehren muss mit der des zugehörigen Hauptgebäudes identisch 
sein. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

  Solar- und Photovoltaik-
anlagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Photovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie be-
festigt werden, auszuführen. Dies gilt nicht für Flach- und Pultdä-
cher. Die Aufständerung thermischer Solar- bzw. Photovoltaikanla-
gen auf Flach- und Pultdächern ist nur unter folgenden Vorausset-
zungen zulässig: 

− die maximale Höhe der Oberkante der Module gegenüber dem 
jeweils senkrecht darunterliegenden Punkt auf der Dachhaut be-
trägt 1,00 m (Aufständerung) und 

− der waagerechte Abstand der Oberkante der Module zur nächst-
gelegenen Dachkante (Attika, Traufe, Ortgang) muss mindes-
tens 1,00 m betragen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 
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  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (ge-
genüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) 
sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 7,00 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,25 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dach-
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 0,75 m (freistehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen) sind unter folgenden Voraussetzun-
gen zulässig: 

− Mindestdachneigung des Hauptgebäudes: 25° 

− max. Breite (Außenkante ohne Dachüberstand): 4,00 m 

− Mindestabstand untereinander (Außenkanten ohne Dachüber-
stand) und zu evtl. Widerkehren: 1,25 m 

− Mindestabstand zur Gebäudekante im 1. Dachgeschoß der je-
weiligen Giebelseite: 1,25 m (freistehende Bauteile wie Stützen 
etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände bleiben unbe-
rücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,25 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 
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− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Raum-
inhalt  

sind alle Materialien mit Ausnahme von glänzenden bzw. spiegeln-
den Oberflächen (z.B. engobierte Dachpfannen) zulässig. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

  Geländeveränderungen 
in dem Baugebiet 

 Veränderungen des natürlichen Geländes (Aufschüttungen und Ab-
grabungen) in dem Baugebiet sind nur unter den folgenden Vo-
raussetzungen zulässig:  

− Anpassung an den natürlichen Geländeverlauf und 

− Berücksichtigung der Geländeverhältnisse der Nachbargrund-
stücke und der Erschließungs-Situation und 

− max. Höhendifferenz gegenüber dem natürlichen Gelände: für 
Gelände-Abtrag 1,50 m und für Gelände-Auftrag 1,50 m und 

− Beschränkung des Gelände-Abtrages an der Talseite des Haupt-
gebäudes so, dass die talseitige Ansicht des Gebäudes mit 
max. 2 Geschoß-Ebenen in Erscheinung tritt. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
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  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet 

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt (bei der Berechnung ist aufzurunden): 

    
   Wohnungsgröße (WoFlV) Stellplätze hierfür 

   kleiner 40 m² 1,0 

   ab 40 m2 2,0 

    
   Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vor-

schriften) unbenommen. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

    

  Einfriedungen und Stütz-
konstruktionen in dem 
Baugebiet 

 Einfriedungen (auch Hecken) sind entlang den öffentlichen Ver-
kehrsflächen bis zu einer max. Höhe von 0,90 m über dem endgül-
tigen Gelände zulässig. Gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche 
sind diese, aus gestalterischen Gründen, um mind. 0,50 m zurück 
zu versetzen. 

Einfriedungen (auch Hecken), die nicht entlang den öffentlichen 
Verkehrsflächen liegen, sind bis zu einer max. Höhe von 2,00 m 
über dem endgültigen Gelände zulässig.  

Mauern als Einfriedungen sind allgemein unzulässig. 

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen des Baugebietes 
sind nur zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. 
gegenüber der Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topo-
grafie erforderlich sind. Sie sind  

− optisch zu gliedern und  

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und Kleinlebewe-
sen durchlässig ist (z.B. Trockenmauern aus Natursteinen, 
Gabionen etc.) und 

− dauerhaft zu begrünen und  

− gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche, um mind. 0,50 m 
zurück zu versetzen (bei Stützkonstruktionen mit Abstufungen ist 
die Höhe der einzelnen Stufen maßgeblich, sofern ein Gesamt-
Steigungsverhältnis von 1:1 nicht überschritten wird) 
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Sie dürfen eine Höhe von 1,00 m über dem endgültigen Gelände 
nicht überschreiten. Bei Stützkonstruktionen mit Abstufungen ist die 
Höhe der einzelnen Stufen maßgeblich. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
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3  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221), § 74 der Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Sauldorf die örtlichen Bauvorschriften zum 
Bebauungsplan "Letten" in öffentlicher Sitzung am 16.01.2020 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Letten" ergibt sich aus deren 
zeichnerischem Teil vom 09.01.2020. 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Letten" bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil 
vom 09.01.2020. Den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan wird die Begründung vom 09.01.2020 
beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein. 

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden. 
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 § 4 In-Kraft-Treten 

Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Letten" der Gemeinde Sauldorf treten mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauldorf, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Herr Sigrist, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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4  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

  Örtliche Bauvorschriften 

4.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper ermöglichen die Errichtung eines Satteldaches, Pultda-
ches, Flachdaches oder Walmdaches. Diese Dachformen entsprechen den Vorstellungen moderner 
Baukörper und sind bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. Es erfolgt eine Klar-
stellung zu den unterschiedlichen Ausprägungen dieser Dachformen. Gleichzeitig sind Vorschriften 
zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft 
in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude. Rege-
lungen für grundstücksübergreifende Gebäude mit einheitlicher Dachform und gleicher Firstrichtung 
(z.B. Doppel-, oder Reihenhaus) bezüglich einer einheitlichen Dachneigung oder eines profilglei-
chen Anbaus werden nicht getroffen, da solche Regelungen erfahrungsgemäß Probleme im bau-
aufsichtlichen Verfahren nach sich ziehen. Die Einengung auf eine einzelne Gradzahl stellt hierfür 
ebenfalls keine sinnvolle Alternative dar. Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden nicht von 
der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu den Ab-
standsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. 

Die ausführliche Definition des Pultdaches kann im Baugenehmigungsverfahren die Entscheidung 
erleichtern, ob es sich bei dem Dach eines Vorhabens um ein Pultdach handelt und ob demnach 
die sonstigen Festsetzungen zum Pultdach greifen (Firsthöhe und Dachneigung). Um ein Pultdach 
handelt es sich, wenn mindestens 75 % aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes zuei-
nander parallel sind. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten Projektion auf die Fläche 
gemessen. 

  

 

 

 
  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 

ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten. Die Regelung der Dachneigung bezieht sich auch 
auf Terrassengeschosse, da diese ebenfalls andere Dachformen, wie z.B. ein Pultdach haben kön-
nen.  

  Die Vorschriften zur Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern sollen grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flach- und Pultdächern ermöglichen. 
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Gleichzeitig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden wer-
den. Die getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufstände-
rungswinkels der Solarmodule im äußeren Dachbereich von Pult- und Flachdächern. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Ab einer Dachneigung von 25° sind Dachaufbauten 
zulässig. Für Dachneigungen unter 25° sind Dachgaupen nicht zulässig und in der Regel nicht 
erforderlich bzw. nicht sinnvoll. Für bestehende Gebäude mit flacherer Dachneigung ist die Mög-
lichkeit einer ausnahmsweisen Zulässigkeit geschaffen. Im Einzelfall kann damit eine gestalterisch 
vertretbare Lösung erarbeitet werden. Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit 
und Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass Beeinträchtigungen 
für das Ortsbild nicht zu erwarten sind.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben orientieren sich einerseits an den umliegenden, land-
schaftsgebundenen Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend ge-
stalterischen Spielraum. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau 
bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben fügen 
sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation ein. 

  Auf die Festsetzung eines Längen/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
Größen in Frage gestellt. 

  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen-
den Elementen erforderlich. Einfriedungen sind deshalb in einer möglichst durchlässigen Bauweise 
auszuführen. Gleiches gilt auch für Stützmauern. 

  
4.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

  Die Einschränkung von Geländeveränderungen dient dazu, eine homogene und zusammenhängend 
gestaltete Situation entstehen zu lassen. Der Charakter des ursprünglichen Geländes soll dabei 
ablesbar bleiben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass geringe Geländeveränderungen erfor-
derlich sein werden, um ein Einfügen der Gebäude in die jeweilige Geländesituation und die Lage 
der Erschließungsflächen vor Ort zu ermöglichen. 

  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen-
den Elementen erforderlich. Einfriedungen sind deshalb in einer möglichst durchlässigen Bauweise 
auszuführen. Gleiches gilt auch für Stützmauern.  
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  Sonstige Regelungen 

4.2.1  Stellplätze und Garagen 

  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der ländlich geprägten 
Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und den eng be-
messenen Verkehrsflächen begründet. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in 
der Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein müssen, um die für die tägliche 
Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können. Gleichzeitig sind die Verkehrsflächen 
so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden Verkehrs ausreichend Rechnung 
getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit berücksichtigt, als dass für den 
Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es wurde hoher Wert auf eine wirt-
schaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung durch Verkehrsflächen gelegt. 
Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öffentlichen Ver-
kehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten Flächen ausreichende Stellplätze 
nachgewiesen werden müssen. Somit erfolgt die Regelung, um städtebauliche Fehlentwicklungen 
durch einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen. 
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5  Begründung – Sonstiges  
  

  Zusätzliche Informationen 

5.1.1  Planänderungen 
  Für die in der Sitzung des Gemeinderates Sauldorf beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der 

Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 09.01.2020) zur Verdeutlichung der 
möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Ände-
rungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser 
Entwurfsfassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen 
sind im Sitzungsprotokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates vom 16.01.2020 enthalten): 

 − Planungsrechtliche Festsetzung "Garagen und Carports" 

− Ergänzung der planungsrechtlichen Festsetzung "Umgrenzung der Flächen, die von der Be-
bauung freizuhalten sind" 

− Ergänzung eines Fußweges innerhalb der nördlich gelegenen öffentlichen Grünfläche 

− Anpassung und Einfügen von Sichtfeldern entlang der Kreis-Straße K 8225 "Rother Straße" 
und "Höfewegs" 

− Ergänzungen der Hinweise zum Natur- und Artenschutz, zum Bodenschutz sowie zu den er-
gänzenden Hinweise 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 
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6   Verfahrensvermerke 
  

  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 23.11.2017. Der Beschluss 
wurde am 30.11.2017 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Sauldorf, den 30.11.2017 ………………………… 
  (Herr Sigrist, Bürgermeister) 

 
  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 
gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Der Öffentlichkeit wurde gemäß § 13 b BauGB 
Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung zu unterrichten und sich bis zum 14.06.2019 zur Planung zu äußern (Be-
kanntmachung am 02.05.2019). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 10.05.2019 bis 14.06.2019 (Billigungsbeschluss 
vom 25.04.2019; Entwurfsfassung vom 15.04.2019; Bekanntmachung am 02.05.2019) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB). 

 
 Sauldorf, den 15.06.2019 ……………………… 
  (Herr Sigrist, Bürgermeister) 

 

  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer schriftlichen 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom 06.04.2018 unterrichtet und zur Äußerung 
aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 26.04.2019 (Entwurfsfassung vom 
15.04.2019; Billigungsbeschluss vom 25.04.2019) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert. 

 
 Sauldorf, den 15.06.2019 …………………………… 
  (Herr Sigrist, Bürgermeister) 
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  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 16.01.2020 über die Entwurfs-
fassung vom 09.01.2020. 

 
 Sauldorf, den 17.01.2020 …………………………… 
  (Herr Sigrist, Bürgermeister) 

 

  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Letten" in der Fas-
sung vom 09.01.2020 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 16.01.2020 zu Grunde 
lagen und dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Sauldorf, den 17.01.2020 …………………………… 
  (Herr Sigrist, Bürgermeister) 

 

  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am 10.06.2020 ortsüblich bekannt gemacht. Die örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Letten" sind damit in Kraft getreten. Sie werden mit Begründung 
für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Sauldorf, den 10.06.2020 …………………………… 
  (Herr Sigrist, Bürgermeister) 
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Plan aufgestellt am: 15.04.2019   
 

Plan geändert am: 09.01.2020   
 

 

 

Planer: 

 

…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. B.Sc. Florian Krug)  
 

 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 

 
 
 


